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Eingang einer Verdachtsmeldung beim Hier euren Vereinsamen eintragen
Meldung wird unverzüglich an Präventions- und Schutzbeauftragten  übermittelt 
Bei den gemeldeten Fällen führen die Präventions- und Schutzbeauftragten die ersten Klärungen durch und entscheiden in Absprache mit dem Präventions- und Schutzbeauftragten-Team sowie der Leitung und ggf. externen Hilfsorganisationen über die weiteren Schritte. Die beauftragte Person informiert die betroffenen Personen über die einzelnen Schritte unter Einhaltung relevanter Datenschutzbestimmungen und Verschwiegenheitspflichten.

	Wer meldet einen Verdacht?

	Betreuende Person hat einen Verdacht
	Kind, Jugendlicher selbst vertraut sich an
	Die Organisation wird von Dritten über einen Verdacht informiert

	A   Interner Verdachtsfall in der Organisation
	

	Verdacht betrifft Betreuende, die im Auftrag der Organisation in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen treten, zum Beispiel: Mitarbeitende, Trainer*innen, Betreuer*innen oder Leitungsteam
	Verdacht bezieht sich auf Personen/ Organisationen/ Institutionen, die außerhalb der unmittelbaren Zuständigkeit beziehungsweise Verantwortung des Hier euren Vereinsamen eintragen liegen

	Verdacht erhärtet

	Verdacht entkräftet

	Gespräch mit der Präventions- und Schutzbeauftragten Person beziehungsweise der Leitung der Organisation

	Suspendierung des/ der Beschäftigten bis zur endgültigen Klärung
	Klärende Gespräche mit allen Betroffenen und involvierten Personen, um den Fall abzuschließen

	Hilfe für Kinder und Jugendliche sicherstellen 
• an kompetente Stelle übergeben (Kinderschutzzentrum, Kinder- und Jugendhilfe) 
• Meldung bei der Kinder- und Jugendhilfe 

	a) Verstoß gegen Verhaltenskodex ohne strafrechtliche Relevanz 
Gespräch mit der/dem Mitarbeitenden

	
	

	b) Bei strafrechtlicher Relevanz 

Meldung an Kinder- und Jugendhilfe

Anzeige bei Polizei oder Staatsanwalt
	
	





Verdacht
Beobachtung eines Verdachts durch Coaches, Übungs- oder Campleiter*innen oder Verdacht wird geäußert.


Information: Präventions- und Schutzbeauftragter (PsG)
· PsG informiert Geschäftsführung und Präsidium
Austausch im
Jugendteam

Verdacht prüfen

· im/mit Jugendteam
· PsG und Jugendteam + Fach- und Beratungsstellen hinzuzuziehen
· Kommunikation mit und Information aller Beteiligten


Gefahr in Verzug

· Mitteilung an Kinder- und Jugendhilfe sowie Polizei
Verdacht bleibt vage

· Begründungen dokumentieren und Beteiligte informieren
· PsG kontaktiert Beteiligte und Vereine nach zwei Monaten
· Eventuell Schulung für Coaches Übungs- und Campleiter*innen
· Vereinbarungen überprüfen
Verdacht konkretisiert sich

· Weiteres Vorgehen in Abklärung mit Fachstellen
· Begründung dokumentieren
· Abschließende Information an Beteiligte
· Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfe/Polizei
· Disziplinarische Maßnahmen laut Kinderschutzkonzept des ASVC
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